
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
LAGRAFF Reisen e.K., In den Mittelweiden 2a,
56220 Urmitz / Rhein

1. Abschluß des Reisevertrages
a) Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Rei-
severanstalter den Abschluß eines Reiservertra-
ges verbindlich an. b) Der Reisevertrag soll
schriftlich abgeschlossen werden. Die Anmeldung
erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der
Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren
Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine
eigene Verpflichtung einsteht, sofern er eine ent-
sprechende gesonderte Verpflichtung durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat. Sämtliche Abreden, Nebenabreden und
Sonderwünsche sollen schriftlich erfaßt werden.
Vor Vertragsschluß übermitteln wir den Reisen-
den unsere vollständigen Allgemeinen Reisebe-
dingungen. Bei Vertragsabschluß oder unverzüg-
lich danach händigen wir dem Reisenden die voll-
ständige Reisebestätigung aus. Dazu sind wir
nicht verpflichtet, wenn es sich um eine kurzfristi-
ge Buchung weniger als sieben Werktage vor
Reisebeginn handelt. c) An die Reiseanmeldung
ist der Reisende zwei Wochen gebunden. Inner-
halb dieser Frist wird die Reise durch uns be-
stätigt. Kurzfristige Buchungen zwei Wochen vor
Reisebeginn und kürzer führen durch die soforti-
ge Bestätigung bzw. durch die Zulassung zur Rei-
se zum Vertragsschluß. d) Telefonisch nehmen
wir lediglich verbindliche Reservierungen vor, auf
die  hin der Reiservertrag durch die schriftliche
Reiseanmeldung, die der Reisende unverzüglich
unterschrieben zurückzuleiten hat, und unsere
Reisebestätigung geschlossen wird. Reicht der
Reisende die unterschriebene Reiseanmeldung
nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Zu-
gang der Reiseanmeldung zurück, so können wir
von der Reservierung Abstandnehmen, sofern es
der Reisende nach Aufforderung wiederum unter-
läßt, die Reiseanmeldung unterschrieben an uns
weiterzuleiten. Schadenersatzansprüche wegen
Nichteinhaltung der Reservierungsabrede bleiben
hiervon unberührt. Für Buchungen mittels Bild-
schirmtext gilt das unter 1.d) Ausgeführte ent-
sprechend. e) Weicht die Reisebestätigung von
der Reiseanmeldung des Reisenden ab, so liegt
in der Reisebestätigung ein neuer Vertragsantrag
an den wir 10 Tage gebunden sind und den der
Reisende durch die Rücksendung der Reisean-
meldung innerhalb dieser Frist annehmen kann.
2. Zahlung
a) Nach Abschluß des Reisevertrages ist eine An-
zahlung von 10% des Reisepreises, höchstens
255,-- EUR zu zahlen. Die Anzahlung wird auf
den Reisepreis angerechnet. Gemäß § 651 k
Abs. 4 BGB übergeben wir Ihnen bei Ihrer Anzah-
lung einen Sicherungsschein. b) Der Restbetrag
ist auf Anforderung spätestens 3 Wochen vor Rei-
sebeginn Zug um Zug gegen Aushändigung der
vollständigen Reiseunterlagen zu zahlen. c) Ver-
tragsabschlüsse innerhalb von zwei Wochen vor
Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur so-
fortigen Zahlung des gesamten Reisepreises ge-
gen Aushändigung der vollständigen Reiseunter-
lagen und Aushändigung des Sicherungsschei-
nes im Sinne § 651 k BGB. d) Die Verpflichtung
zur Aushändigung eines Sicherungsscheines be-
steht nicht, wenn die Reise nicht länger als 24
Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt
und der Reisepreis 77,-- EUR nicht übersteigt.
3. Unsere Leistungen
a) Unsere vertraglichen Leistungen richten sich
nach der Leistungsbeschreibung (Prospekt/Kata-
log) sowie den Reiseunterlagen, insbesondere
der Reiseanmeldung und der Reisebestätigung.
b) Die in dem Prospekt/Katalog enthaltenen An-
gaben sind für uns bindend. Wir behalten uns je-
doch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten,
erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen
vor Vertragschluß eine Änderung der Prospektan-
gaben zu erklären, über die wir den Reisenden
vor Buchung selbstverständlich unterrichten. c)
Nebenabreden, besondere Vereinbarungen, ver-
einbarte Sonderwünsche des Reisenden sind in
die Reiseanmeldung und insbesondere in die Rei-
sebestätigung aufzunehmen. Auf Ziff. 1.b) dieser
Bedingungen wird Bezug genommen.
4. Leistungs- und Preisänderungen
a) Änderungen und Abweichungen einzelner Rei-
seleistungen von dem vereinbarten Inhalt des
Reisevertrages, die nach Vertragsschluß notwen-
dig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur
gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzu-
schnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchti-
gen. b) Eventuelle Gewährleistungsansprüche
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistun-
gen mit Mängeln behaftet sind. c) Der Reisever-
anstalter ist verpflichtet, den Kunden über Lei-
stungsänderungen oder - abweichungen unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls
wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung
oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. d) Der
Reiserveranstalter behält sich vor, die ausge-
schriebenen und mit der Buchung bestätigten
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungsko-
sten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen,
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer
Änderung der für die betreffende Reise geltenden
Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie
sich deren Erhöhung pro Person bzw. pro Sitz-
platz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwi-
schen Vertragsabschluß und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. e) Im Fall
einer nachträglichen Änderung des Reisepreises
oder einer Änderung einer wesentlichen Reiselei-
stung hat der Reiseveranstalter den Reisenden
unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Rei-
seantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiser-
höhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht
zulässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 %
oder im Fall einer erheblichen Änderung einer
wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende be-
rechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag
zurückzutreten oder die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn
der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus sei-
nem Angebot anzubieten. f) Der Reisende hat
diese Rechte unverzüglich nach Erklärung des
Reiseveranstalters über die Preiserhöhung bzw.
Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber
geltend zu machen.
5. Rücktritt durch den Kunden
a) Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von

der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zu-
gang der Rücktrittserklärung beim Reiseveran-
stalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rück-
tritt schriftlich zu erklären. b) Tritt der Kunde vom
Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht
an, so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die
getroffenen Reisevorkehrungen und für seine
Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung
des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige
Verwendungen der Reiseleistungen zu berück-
sichtigen. c) Der Reiseveranstalter kann diesen
Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nach-
stehenden Gliederung nach der Nähe des Zeit-
punktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbar-
ten Reisebeginn einem prozentualen Verhältnis
zum Reisepreis pauschalieren. d) Dem Reisen-
den wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein
Anspruch auf Entschädigung sei überhaupt nicht
entstanden oder die Entschädigung sei wesent-
lich niedriger als die Pauschale.
Standard Rücktrittsgebühren für Einzelreisen-
de bei Pauschalreisen und Messereisen

Bus F l u g
Bis 30. Tag vor Reisebeginn 15 % 25 %
vom 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 25 % 35 %
vom 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 40 % 50 %
vom 14. - 7. Tag vor Reisebeginn 55 % 65 %
vom 6. Tag bis Reisebeginn 70 % 80 %
Je nach Messe und Flugtarif werden Gebühren
bis zu 100 % pro Person (nur bei Messe- und Ge-
schäftsreisen) erhoben, einen entsprechenden
Hinweis auf Ihrer Buchungsbestätigung / Rech-
nung vorausgesetzt
Rücktrittsgebühren für Gruppenreisen
Nach Erhalt der Reisebestätigung / Rechnung
wird je stornierte Person eine Bearbeitungsge-
bühr von 15 % des Reisepreises berechnet. Wird
dabei die bestätigte Mindestteilnehmerzahl unter-
schritten, erfolgt ergänzend dazu eine Neube-
rechnung des Reisepreises.
Bei Stornierung der gesamten Reisegruppe bis
42. Tag vor Reiseantritt werden pauschal EUR
200,- berechnet.

Bus F l u g
vom 42. -  22. Tag vor Reisebeginn 25 % 35 %
vom 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 40 % 45 %
vom 14. - 7. Tag vor Reisebeginn 55 % 65 %
vom 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 70 % 75 %
ab dem 2. Tag bis Reisebeginn 80 %
Rücktrittsgebühren bei Flugtickets ohne wei-
teres Arrangement für Personen über 2 Jahre
Bis 30. Tag vor Reisebeginn 15 %
vom 29. - 22. Tag vor Reisebeginn 20 %
vom 21. - 15. Tag vor Reisebeginn 30 %
Ab 21. - 7. Tag vor Reisebeginn 50 %
Ab 6. - 3. Tag vor Reisebeginn 65 %
ab dem 2. Tag vor Reisebeginn oder bei
Nichtantritt der Reise 80 %
Rücktrittsgebühren, Umbuchungen, Na-
mensänderungen, Ersatzpersonen nach
Ticketausstellung bei Linienflügen
Je nach Fluggesellschaft und Tarif werden Ge-
bühren zwischen EUR 77,- und EUR 165,- pro
Person erhoben, es sei denn auf Ihrer Buchungs-
bestätigung / Rechnung ist etwas anderes ausge-
wiesen. 
Visabesorgung und Eintrittskarten
Stornierungen, wenn das Visum bereits beantragt
wurde oder die Eintrittskarten bereits geordert
sind, werden mit 100 % berechnet. 
Für alle Reisearten (Gruppen, Flug, Bus) gilt
bei Nichterscheinen bzw.  stornieren nach
Reisebeginn werden 100% des Reisepreises
berechnet. d) Bei Stornierungen eines Reisear-
rangements, in das eine Vermittlerleistung einbe-
zogen ist, wie z. B. die Bereitstellung von Eintritts-
karten, gelten für die Reise selbst die vorgenann-
ten Rücktrittsbedingungen, ergänzend die Bedin-
gungen für Eintrittskarten. e) Maßgeblich für den
Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittser-
klärung bei uns oder der Buchungsstelle. Dem
Reisenden wird der schriftliche Rücktritt empfoh-
len. Ebenfalls empfehlen wir den Reisenden den
Abschluß einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung, sowie einer Rückführungsversicherung bei
Unfall oder Krankheit.
6. Änderungen auf Verlangen des Reisenden
a) Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluß
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn Änderungen
oder Umbuchungen, so kann der Reiseveranstal-
ter ein Bearbeitungsentgelt von 20,-- EUR verlan-
gen. b) Umbuchungswünsche des Kunden, die
nach Ablauf der Frist erfolgen, können, sofern
ihre Durchführung überhaupt möglich, nur nach
Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen
gemäß Ziff. 5.) und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgeführt werden.
7. Ersatzreisende
a) Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn
durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser
den besonderen Reiseerfordernissen genügt und
seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften
oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
b) Der Reisende und der Dritte haften dem Reise-
veranstalter als Gesamtschuldner für den Reise-
preis. c) Der Reisende und der Dritte haften dem
Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für die
durch die Teilnahme des Dritten entstehenden
Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert und ohne
weiteren Nachweis auf 20,-- EUR. d) Im Falle ei-
nes Rücktritts kann der Reiseveranstalter vom
Kunden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten
verlangen.
8. Reiseabbruch
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebro-
chen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z. B.
Krankheit), so ist der Reiseveranstalter verpflich-
tet, bei den Leistungsträgern die Erstattung er-
sparter Aufwendungen zu erreichen. Dies gilt
nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betrof-
fen sind oder wenn einer Erstattung gesetzliche
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.
9. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveran-
stalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen
vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktre-
ten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag
kündigen; a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn
der Reisende die Durchführung der Reise unge-
achtet einer Abmahnung des Reiserveranstalters
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem
Maße vertragswidrig verhält, daß die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kün-
digt der Reiseveranstalter, so behält er den An-
spruch auf den Reisepreis, soweit sich nicht er-
sparte Aufwendungen und Vorteile aus einer an-
derweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) er-

geben. Evtl. Mehrkosten für die Rückbeförderung
trägt der Reisende selbst. Schadenersatzan-
sprüche im übrigen bleiben unberührt. b) Bis 2
Wochen vor Reiseantritt bei Nichterreichen einer
ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten
Mindestteilnehmerzahl, wenn auf diese ausdrück-
lich in der Reisebeschreibung (Prospekt/Katalog)
hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reisever-
anstalter verpflichtet, dem Reisenden die Er-
klärung unverzüglich nach Kenntnis der nichter-
reichten Teilnehmerzahl, spätestens bis zwei Wo-
chen vor Reisebeginn, zugehen zu lassen.  c) Bis
4 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durch-
führung der Reise nach Ausschöpfung aller Mög-
lichkeiten für den Reiseveranstalter deshalb nicht
zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für
diese Reise so gering ist, daß die dem Reisever-
anstalter im Falle der Durchführung entstehenden
Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen
Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten
würde. Ein Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters
besteht jedoch nur, wenn er die dazu führenden
Umstände nicht zu vertreten hat und wenn er die
zu seinem Rücktritt führenden Umstände nach-
weist. d) Der Reisende kann bezogen auf Ziff. 9.
b+c) die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Reise verlangen, wenn der Ver-
anstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne
Mehrkosten für den Reisenden aus seinem Ange-
bot anzubieten. e) Der Reisende hat seine Rech-
te nach Ziff. 9.d) unverzüglich nach Zugang der
Erklärung des Reiseveranstalters diesem ge-
genüber geltend zu machen. f) Macht der Reisen-
de nicht von seinem Recht nach Ziff. 9.d) Ge-
brauch, so ist der von dem Reisenden gezahlte
Betrag unverzüglich zurückzuerstatten.
10. Kündigung infolge höherer Gewalt
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchti-
gung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare
Umstände wie Krieg, innerer Unruhen, Epidemi-
en, hoheitliche Anordnung (Entzug der Landrech-
te, Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Ha-
varien, Zerstörung von Unterkünften oder gleich-
gewichtige Fälle berechtigen beide Teile allein
nach Maßgabe dieser Vorschrift zur Kündigung.
b) Im Falle der Kündigung kann der Reiseveran-
stalter für erbrachte oder noch zu erbringende
Reiseleistungen eine nach § 471 des BGB zu be-
messende Entschädigung verlangen. c) Der Rei-
severanstalter ist im Kündigungsfalle zur Rückbe-
förderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beför-
derung mit umfaßt. In jedem Fall hat er die zur
Durchführung der Vertragsaufhebung erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen. d) Die Mehrko-
sten der Rückbeförderung, soweit diese im Ver-
trag mit umfaßt sind, tragen die Parteien je zur
Hälfte, die Mehrkosten hat der Reisende zu tra-
gen.
11. Haftung des Reiseveranstalters
Wir stehen im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines
ordentlichen Kaufmannes ein für: a) die gewis-
senhafte Reisevorbereitung; b) die sorgfältige
Auswahl und Überwachung der Leistungsträger;
c) die Richtigkeit der Beschreibung aller in den
Katalogen angegebenen Reisedienstleistungen,
sofern wir nicht gemäß Ziff.3.b) vor Vertrags-
schluß eine Änderung der Prospektangaben er-
klärt haben; d) die ordnungsgemäße Erbringung
der vereinbarten Reiseleistungen; e) ein Ver-
schulden der mit der Leistungserbringung betrau-
ten Personen.
12. Gewährleistung und Abhilfe - Obliegenheiten
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß,
so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern
diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung
des Reisemangels bzw. einer gleichwertigen Er-
satzleistung.  b) Der Reisende kann eine Herab-
setzung des Reisepreises verlangen, wenn er
den oder die Reisemängel bei dem Reiseleiter
oder, falls ein Reiseleiter nicht erreichbar ist, bei
dem Reiserveranstalter direkt anzeigt, soweit
nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelan-
zeige gegenüber dem Reiseveranstalter unzu-
mutbar machen. Unterläßt der Reisende schuld-
haft die Mängelanzeige, so stehen im keine An-
sprüche auf Herabsetzung des Reisepreises zu.
c) ist die Reise mangelhaft und leistet der Reise-
veranstalter nicht innerhalb einer angemessenen
Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst
Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung be-
darf es nicht, wenn der Reiseveranstalter die Ab-
hilfe verweigert oder ein besonderes Interesse
der Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfer-
tigt. d) Wird die Reise durch einen Mangel erheb-
lich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine an-
gemessene Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht
die Frist nutzlos, so kann der Reisende den Rei-
severtrag kündigen. Die Fristsetzung ist entbehr-
lich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert
wird oder die sofortige Kündigung durch ein be-
sonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt
ist. Das gilt entsprechend, wenn dem Reisenden
die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem
und dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund
nicht zuzumuten ist. e) Bei berechtigter Kündi-
gung kann der Reiseveranstalter für erbrachte
oder zur Beendigung der Reise noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen eine Entschädigung ver-
langen. Für deren Berechnung sind der Wert der
erbrachten Reiseleistungen sowie der Gesamt-
preis und der Wert der vertraglich vereinbarten
Reisleistungen maßgeblich (vgl. § 471 BGB). Das
gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu erbringen-
den Reiseleistungen für den Reisenden kein In-
teresse haben. Der Reiseveranstalter hat die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, die infolge
der Vertragsaufhebung notwendig sind. Ist die
Rückbeförderung vom Reisevertrag mit umfaßt,
so hat der Reiseveranstalter auch für diese zu
sorgen und die Mehrkosten zu tragen. f) Der Rei-
sende kann unbeschadet der Minderung oder
Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung
verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf ei-
nem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu
vertreten hat.
13. Mitwirkungspflicht des Reisenden
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren
Schritte zu unternehmen, um eventuelle Schäden
gering zu halten. Hierzu gehört insbesondere,
dass er seine Beanstandungen der örtlichen Rei-
seleitung bzw. Agentur (Adresse und Telefon-
nummer in den Reiseunterlagen) zur Kenntnis
gibt. Bei Reisen in Gebiete, in denen eine Betreu-
ung durch eine Lagraff Reiseleitung nicht vorge-
sehen ist, ist statt dessen Lagraff Reisen zu kon-
taktieren:

Telefon: 02630 / 96 37 0
Telefax: 02630 / 96 37 17
Ergänzend sind die Ziffern 9.a und 12.) zu beach-
ten.
14. Haftungsbeschränkung
a) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstal-
ters für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, aa)
soweit ein Schaden des Reisenden weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird,
oder ab) soweit der Reiseveranstalter für einen
dem Reisenden entstehenden Schaden allein we-
gen eines Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist. b) Für alle Schadenersatzan-
sprüche des Kunden gegen den Reiseveranstal-
ter aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet
der Reiseveranstalter für Sachschäden bis
4.090,-- EUR. Übersteigt der Reisepreis diese
Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.
Dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im
eigenen Interesse der Abschluß einer Reiseun-
fall- und Reisegepäckversicherung empfohlen. c)
Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen im Zusammenhang mit Leistungen, die
als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche,
Ausstellungen usw.) und die in der Reiseaus-
schreibung ausdrücklich als Fremdleistungen ge-
kennzeichnet werden. d) Ein Schadenersatzan-
spruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit
beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund in-
ternationaler Übereinkommen oder auf solchen
beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die
von einem Leistungsträger zu erbringenden Lei-
stungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf
Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur
unter bestimmten Voraussetzungen oder Be-
schränkungen geltend gemacht werden kann
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist. e) Kommt dem Reiseveranstalter
die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers
zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestim-
mungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung
mit den Internationalen Abkommen von War-
schau. Den Haag, Guadalajara oder der Montrea-
ler Vereinbarung (nur für Flüge nach USA und
Kanada). Diese Abkommen beschränken in der
Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod
oder Körperverletzung sowie für Verluste und Be-
schädigungen von Gepäck. Sofern der Reisever-
anstalter in anderen Fällen Leistungsträger ist,
haftet er nach den für diese geltenden Bestim-
mungen.
15. Ausschluß von Ansprüchen und Ver-
jährung
a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistun-
gen, nachträglicher Unmöglichkeit und wegen
Verletzung von Nebenpflichten hat der Reisende
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgese-
hener Beendigung der Reise gegenüber dem Rei-
severanstalter geltend zu machen. Nach Ablauf
der Frist können Ansprüche nur geltend gemacht
werden, wenn der Reisende eine genannte Frist
ohne eigenes Verschulden nicht einhalten konnte.
b) Ansprüche des Reisenden wegen mangelhaf-
ter Reiseleistungen, nachträglicher Unmöglichkeit
und der Verletzung von Nebenpflichten verjähren
in 24 Monaten nach dem vertraglich vorgesehene
Reiseende. c) Macht der Reisende nach vertrag-
lich vorgesehenem Reiseende Ansprüche inner-
halb eines Monats geltend, so ist die Verjährung
solange gehemmt, bis der Reiseveranstalter die
Ansprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus
unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren.
16. Paß-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Forma-
litäten
a) Der Reiseveranstalter weist auf Paß-, Visumer-
fordernisse und gesundheitspolizeiliche Forma-
litäten in dem von ihm herausgegebenen und
dem Reisenden zur Verfügung gestellten Pro-
spekt oder durch Unterrichtung vor der Buchung
einschließlich zwischenzeitlicher Änderungen ins-
besondere vor Vertragsschluß und vor Reisebe-
ginn hin, die für das jeweilige Reiseland für deut-
sche Staatsbürger ohne Besonderheiten wie Dop-
pelstaatsbürgerschaft etc. gelten. Für Angehörige
anderer Staaten gibt die zuständige Vertretung
Auskunft. b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der In-
formationspflicht durch den Reiseveranstalter hat
der Reisende die Voraussetzungen für die Reise
zu schaffen, sofern sich nicht der Reiseveranstal-
ter ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder
Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. Eine Haf-
tung besteht jedoch nicht, es sei denn, daß der
Reiseveranstalter die Verzögerungen zu vertreten
hat. c) Entstehend z. B. infolge fehlender persön-
licher Voraussetzungen für die Reise Schwierig-
keiten, die auf das Verhalten des Reisenden
zurückzuführen sind (z.B. keine Beschaffung des
erforderlichen Visums), so kann der Reisende
nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reise-
leistungen folgenlos in Anspruch nehmen. Inso-
fern gelten die Ziff. 5 (Stornierung) und 8.(Rei-
seabbruch infolge von Gründen, die der Reisende
zu vertreten hat) entsprechend. c) Der Reisende
sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie
andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig infor-
mieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose-
und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt wer-
den. Auf allgemeine Informationen, insbesondere
bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch er-
fahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizi-
nischen Informationsdiensten oder der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung wird ver-
wiesen.
17. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur
an dessen Sitz verklagen. b) Für Klagen des Rei-
severanstalters gegen den Reisenden ist der
Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei
denn, daß die Klage sich gegen Vollkaufleute
oder Personen richtet, die nach Abschluß des
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In
diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters
maßgeblich.
18. Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen be-
gründet grundsätzlich nicht die Unwirksamkeit
des Reisevertrages im übrigen.
Reiseveranstalter: 
Lagraff Reisen e.K. 
In den Mittelweiden 2a, 56220 Urmitz / Rhein
Telefon (02630) 9637-0, Fax (02630) 963717
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